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Termine 1 

• Mi. 26.04.17 – Letzter Schultag der Jahrgangsstufe                    
1. Stunde: Gottesdienst in der Schulkapelle. 

    2. Stunde: Ausgabe der Zeugnisse 12/2 sowie der                                                    

    Punktekreditkarten mit der Qualifikation in Block I, 
Verteilung der Unterlagen zur Anmeldung des 4. bzw. 5.  

    Prüfungsfachs. 

• Fr. 28.04.17 – Feststellung der Qualifikation im Block I, 
verbindliche Festlegung des 4. bzw. 5. Prüfungsfachs. 

• Mi. 03.05. bis Fr. 19.05.17 – Schriftl. Abiturprüfungen  

• Do. 01.06.17: Nachschreibklausur Englisch 

• Fr. 02.06.17: Nachschreibklausur Französisch 

• Fr. 09.06.17, 3. Stunde – Bekanntgabe der Ergebnisse 
des schriftlichen Abiturs 



Termine 2 

• Mo. 12.06.17, 8:00 bis ca. 14:00 – Anmeldung 
zur mündlichen Prüfung, Verbindliche 
Festlegung von LK-Zusatzprüfungen – 
Absprache des „Prüfungsfahrplans“ mit 
gefährdeten Schülern. 

• Mi. 21.06.17, 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr – Abholung 
der individuellen Zeitpunkte der mündlichen 
Prüfungen im Sekretariat gegen Unterschrift – 
persönliches Erscheinen ist notwendig!  

• Do. 22.06. und Fr. 23.06.17 – Mündliche Abitur-
prüfungen – Bitte eine Stunde vor dem 
Prüfungszeitpunkt anwesend sein! 



Termine 3 

• Do. 29.06.17 – Abitur-Abschlussfeier: 

17:00 Uhr Gottesdienst in St. Stephan, 

anschl. Akademische Feier in der 

Sporthalle. 

• Di. 08.08., Mi. 09.08. und Do. 10.08.17 – 

jeweils 8:30 - 12:30 Uhr: Möglichkeit zur 

Einsichtnahme der Abiturarbeiten. 

 

 

 



Schriftliches Abitur – „Rituale“ 

• Alle Abiturarbeiten beginnen um 09:00 Uhr!  

    Um 8:30 Uhr sind alle da! 

• Ablage aller Jacken, Taschen etc. und aller (!) 
elektronischen Geräte incl. Zweit- und Dritthandy                                                                     

• Feststellung der Anwesenheit.  

• Offizielle Eröffnung jedes Prüfungstages durch ein 
Mitglied der engeren oder erweiterten Schulleitung – 
Information und Belehrung zum ordnungsgemäßen 
Ablauf der Prüfung. 

• Information über die Möglichkeit zu diesem 
Zeitpunkt noch von der Prüfung zurücktreten zu 
können, bei späterem Abbruch der Prüfung wegen 
Krankheit muss der vorhandene Prüfungsteil 
gewertet werden. 

• Belehrung über das Verfahren bei Täuschung. 

• Öffnung der verschlossenen Umschläge mit den 
Aufgabenstellungen. 
 

 



Schriftl. Abitur – Praktische Hinweise 

• Bearbeitungszeit beginnt nach dem Ende der 
Einlesezeit (fachspezifisch!). 

• Danach i.d.R. keine weiteren Hilfestellungen 
mehr möglich.  

• Nur von der Schule zur Verfügung gestelltes 
Papier darf benutzt werden.          

• Verlassen des Raumes nur in den 
vorgegebenen Zeiten erlaubt. 

• Weiß ich, wie viele Themen ich bearbeiten 
muss?  

• Am Ende müssen alle (!) beschriebenen 
Blätter mit der Arbeit abgegeben werden. 

 
 
 

 



Schriftliches Abitur –  

Verfahren bei Täuschung 

• Verwarnung. 

• Wiederholung des Prüfungsteils. 

• Wertung des Prüfungsteils mit 

„ungenügend“. 

• Ausschluss von den weiteren 

Prüfungen.                             

• Nachträgliche Feststellung einer 

Täuschung kann zur Aberkennung des 

Abiturs führen.                                        
 

 

 

 

 



Krankheit/Verhinderung 

• Vor oder während der Prüfungen: Umgehend 
Schule informieren! Ärztliches Attest 
notwendig, auf Verlangen der Schule 
amtsärztliches Attest.                                    

• Bei ausreichendem Entschuldigungsgrund 
neuer Prüfungstermin – bereits erbrachte 
Leistungen werden bewertet.  

• Wenn pünktliches Erscheinen nicht möglich, 
umgehend anrufen und uns informieren!  

• Späterer Prüfungsbeginn für alle!  
Ausnahme: Englisch und Französisch wg. 
zentraler Elemente!                                     
 

 

 

 

 

 

 



Die Qualifikation im Block I 

Es sind 35 Halbjahreskurse einzubringen. Unter diesen müssen sich befinden: 

 

   in allen drei LKs jeweils die 4 Kurse der Quali-Phase, wobei die   

       Kurse der beiden besten LKs doppelt gewertet werden 

   im 4. und ggfs. 5. Prüfungsfach jeweils die 4 Kurse der Quali-Phase 

 

Weiterhin müssen eingebracht werden, sofern sie nicht schon durch die vier 
Prüfungsfächer abgedeckt sind: 

 

   4 Kurse in Deutsch 

   4 Kurse in Mathematik 

   4 Kurse in einer Pflichtfremdsprache 

   4 Kurse in einer Naturwissenschaft 

   4 Kurse in einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach 

   der Kurs des Halbjahres 12/2 in einer weiteren Fremdsprache  oder   

      Naturwissenschaft oder Informatik 

   2 Kurse in einem künstlerischen Fach  

 

Zusätzlich kann eine Facharbeit eingebracht werden, wenn sie mit mindestens 05 P. 
bewertet wurde. 



Qualif. in Block I – Bedingungen 

• Es müssen aus 35 Kursen (+ ggfs. Facharbeit) 

mindestens 200 Punkte erreicht werden. 

• Es dürfen höchstens 7 Kurse mit weniger als 5 

Punkten („Unterkurse“) eingebracht werden. 

• Ein mit 0 Punkten eingebrachter Kurs darf nicht 

eingebracht werden. 

• Aus dem Grundfach Sport können maximal drei 

Kurse eingebracht werden. 

• Werden Kurse von Pflichtfächern eingebracht, 

muss immer der Kurs der Jahrgangsstufe 12/2 

dabei sein. 
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Individuelle „Prüfungsfahrpläne“ 

• „Normalfall“:  Abitur bereits bestanden, P4 und/oder 5 
dient „nur“ noch der Verbesserung – Prüfung am 1. oder 
2. Tag. 

• „Gefährdungsstufe 1“: Abitur noch nicht bestanden, 
nur noch wenige Punkte in P4/P5 notwendig, 100- bzw. 
05-Pkte.-Regeln können mit dieser einen Prüfung 
erreicht werden, Prüfung am 1. Tag möglichst früh. 

• „Gefährdungsstufe 2“: Noch relativ viele Punkte in 
P4/P5 notwendig – 100- bzw. 05-Pkte.-Regeln wie oben 
– Prüfung am ersten Tag + bereits angesetzte LK-
Zusatzprüfung(en).  

• „Gefährdungsstufe 3“: 05-Pkte.-Regel in den 
Abiturarbeiten nicht erreicht (+ 100 Pkte.-Regel nicht 
erreicht), zuerst Z-Prüfung(en) in LK(s), dann P4/P5, 
dann ggfs. noch Z-Prüfung(en). 



Meldung zu freiwilligen Prüfungen 

• Grundsätzlich sind in allen LKs Meldungen 

zu freiwilligen mündlichen Zusatzprüfungen 

möglich um Note zu verbessern. 

• Bitte beachten: schriftliches Ergebnis bleibt 

mit zwei Dritteln bestehen, mündliche 

Prüfung wird mit einem Drittel verrechnet! 

• Wer sich anmeldet muss antreten! 

• Rechenexempel: oft bringen Punkte in P4 

und/oder P5 eher die erhoffte Verbesserung! 



Zeugnisbemerkungen, Richtigkeit der Einträge  

• Bitte die Punktekreditkarte – insbesondere die 
endgültige Fassung am Tag des mündlichen Abiturs – 
auf Richtigkeit prüfen, sie ist die Grundlage des 
Abiturzeugnisses (Name, Geburtsdatum, Latinum, 
Bemerkungen …) 

• Wünsche zu Bemerkungen auf dem Abiturzeugnis: 
Aktivitäten innerhalb der Schule können auf dem 
Zeugnis vermerkt werden, z.B. PFG, Streitschlichter, SV-
Arbeit etc., vorausgesetzt sie wurden in der Oberstufe 
ausgeführt – Aktivitäten außerhalb der Schule, z.B. 
Gemeinde, Feuerwehr, Vereine etc. können durch die 
„Anlage Ehrenamt“ dem Abiturzeugnis beigefügt werden. 
Diese Anlage muss vom entsprechenden Träger 
ausgefüllt werden! 

• Bitte auf dem ausgeteilten Formular bis spätestens 
09.06.17 beantragen! 

 



Die Qualifikation in Block II 

• Die Qualifikation in Block II besteht aus der schriftlichen 
und mündlichen Abiturprüfung. 

• Die drei schriftlichen Prüfungen umfassen die drei 
Leistungsfächer. 

• Das mündliche Abitur besteht aus mindestens einer 
Prüfung – je nach Fächerkombination ist eine 2. mdl. 
Prüfung notwendig. 

• Grundsätzlich kann man sich immer freiwillig zu einer 5. 
mdl. Prüfung melden. 

• In den Leistungsfächern kann man zudem eine freiwillige 
Zusatzprüfung zur Verbesserung des Prüfungsergeb-
nisses absolvieren. 

• Anstelle des verpflichtenden 5. PF kann auch die Note 
einer BLL eingebracht werden, dann muss sie aber in 
diesem Fach geschrieben worden sein. 

• Eine in einem anderen Fach geschriebene BLL kann 
immer eingebracht werden. Dies verbessert das 
Abiturergebnis allerdings nur, wenn die Note der BLL 
besser ist als der Schnitt der Prüfungsergebnisse. 

 



Bedingungen der Qual. in Block II  

• Insgesamt müssen mindestens 100 P. 
erreicht werden. 

• Bei vier Prüfungsfächern müssen in 
mindestens 2 Fächern jeweils mindestens 05 
Punkte erzielt werden. 

• Bei fünf Prüfungsfächern müssen in 
mindestens 3 Fächern jeweils mindestens 05 
Punkte erzielt werden. 

• Bei vier Prüfungsfächern werden die 
Prüfungsergebnisse fünffach gewertet. 

• Bei fünf Prüfungsfächern bzw. eingebrachter 
BLL werden die Ergebnisse vierfach 
gewertet. 

 

 



18 In zwei der vier Prüfungsfächer muss das Ergebnis mindestens 05 P. betragen! 



19 In drei der fünf Prüfungsfächer muss das Ergebnis mindestens 05 P. betragen! 
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Die Berechnung des 

Abiturdurchschnitts 

 

Zwei Qualifikationsblöcke 

  

Punktzahlen addieren 

600 + 300 = 900 Punkte  max. 

Qualifikation in Block I 

35 Kurse 11/2 bis 13 

200-600 Punkte 

Qualifikation in Block II 

(Prüfungsqualifikation) 

 4 bzw. 5 Prüfungsfächer fünffach bzw. vierfach  

gewichtet 100 - 300 Punkte 



Abitur 2017 – Ziel erreicht ! 



Was ist, wenn … 

 



Wiederholung oder FH-Reife 

 
• Das Abitur ist nicht bestanden bei                       

         a) Nichterreichen der Qualifikation in Block I   

             = Nichtzulassung zur schriftlichen Prüfung 

         b) Nichterreichen der Qualifikation in Block II  

• In beiden Fällen sofortiger Rücktritt in 11/2, ohne dass ein 
neues Zeugnis erteilt wird – Wiederholung von 12/1 und 12/2 
mit neuen Bewertungen 

• Bedingung a): Höchstverweildauer in der Oberstufe von vier  

                              Jahren wird nicht überschritten. 

• Bedingung b): Wiederholung einer nicht bestandenen    

                              Abiturprüfung ist einmal möglich, auch wenn   

                              die Höchstverweildauer bereits erreicht ist! 

• Möglichkeit des Verlassens der Schule mit dem schulischen 
Teil der FH-Reife. 


